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RS OGH 1958/10/1 2Ob339/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1958

Norm

JN §99

Rechtssatz

Der Vermögensgerichtsstand ist nicht gegeben, wenn die Zugehörigkeit des im Inlande be1ndlichen Vermögens zum

Vermögen des Ausländers (wegen Nichtanerkennung der im Auslande getro4enen kon1skatorischen Maßnahmen)

zweifelhaft ist.
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